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Planzeichenerklärung
Es gilt die Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 3, 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 19, 20 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete, mit lfd. Nummerierung (§ 4 BauNVO)

GRZ Grundflächenzahl
I Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

o offene Bauweise

1. Festsetzungen

Baugrenze

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

SD, WD Satteldach, Walmdach
DN zulässige Dachneigung

vorhandene bauliche Anlagen

vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

2. Darstellungen ohne Normcharakter

Bemaßung in m

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Erhaltung von Bäumen

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes  (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten
sind - Sichtdreiecke (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder des Maßes der Nutzung
(§ 16 Abs. 5 Bau NVO)

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünfläche

Parkanlage

naturnahe Grünfläche

Wiesenfläche

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, öffentlich

Verkehrsberuhigter Bereich

Straßenbegrenzungslinie

Fläche für Entsorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Regenwasserrückhaltebecken

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immisionsschutzgesetzes,
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB) i.V.m.

Öffentliche Parkfläche

Geh- und Radweg

Hausgarten

3. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Schutzgebiet für Grundwassergewinnung - Schutzzone IVGW
IV

Streuobstwiese

Spielplatz

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Beflanzungen und
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern

vorhandene bauliche Anlagen aus Luftbild

WA5

a abweichende Bauweise
Baulinie

Reine Wohngebiete, mit lfd. Nummerierung (§ 3 BauNVO)WR1

nur Einzelhäuser zulässigE

ED

Straßenverkehrsfläche

G/R

R

ö

p

öffentlich

privat

1 lfd. Nummerierung

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten, Geh- und Fahrrechten bzw.
Leitungsrechten zu belastende Flächen mit lfd. Nummerierung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

372
32

BodendenkmalfundstelleBD

zulässige Firstrichtung   (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauMV)

1

GFLR - zugunsten der Flurstücke 357/5 und 357/4 sowie der
Ver- und Entsorgungsbetriebe

1

GFR - zugunsten des Flurstücks 372/54 sowie der Ver- und
Entsorgungsbetriebe

2

LR - zugunsten der Ver- und Entsorgungsbetriebe3 4

5,0

Fußgängerbereich

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

ED

WR 1 - 4
GRZ 0,3

WA 5 I
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Übersichtsplan

SATZUNG DER
STADT OSTSEEBAD KÜHLUNGSBORN

ÜBER DIE 4. ÄNDERUNG DES
BEBAUUNGSPLANES NR. 2

„Mühlenblick I“
über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2

für das Eigenheimgebiet „Mühlenblick I“
gelegen zwischen der Doberaner Straße im Nordosten, dem Wittenbecker

Landweg im Südwesten, der vorhandenen Einfamilienhausbebauung
im Wiesengrund im Nordwesten und im Cranzer Ring im Südosten

ENTWURF

Bearbeitungsstand 21.10.2024

Plangrundlagen:
Auszug aus dem Liegenschaftskataster (ALK), Kataster- und 
Vermessungsamt des Landkreises Rostock, Stand: August 2024; 
topographische Karte, Landesamt für innere Verwaltung 
Mecklenburg-Vorpommern, © GeoBasis DE/M-V 2024; Unterlagen des 
Bauamtes Kühlungsborn; eigene Erhebungen.

Planverfasser:

Teil A Planzeichnung

Verfahrensvermerke

(1) Der Aufstellungsbeschluss der Stadtvertreterversammlung über die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 wurde am 05.09.2013 und der ergänzende Aufstellungsbeschluss am 
24.04.2014 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung der Aufstellungsbeschlüsse ist am 19.09.2013 
und am 15.05.2014 durch Veröffentlichung im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ostseebad 
Kühlungsborn erfolgt.

(2) Die Stadtvertreterversammlung hat am …………… den Entwurf der 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 mit Begründung gebilligt und für die Öffentlichkeitsbeteiligung bestimmt.

(3) Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B) sowie die Begründung dazu wurde nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom …………… bis zum …………… auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht 
und war im zentralen Bau- und Planungsportal des Landes M-V einsehbar. Darüber hinaus haben die 
Unterlagen im Veröffentlichungszeitraum während der Öffnungszeiten in der Stadtverwaltung 
Ostseebad Kühlungsborn öffentlich ausgelegen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde durch 
Veröffentlichung im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ostseebad Kühlungsborn sowie im 
Internet unter https://www.stadt-kuehlungsborn.de/buergerservice/bekanntmachungen.html bekannt 
gemacht.

(4) Die  von  der  Planung  berührten  Behörden  und  sonstigen  Träger  öffentlicher Belange sind gemäß
§ 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom …………… zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert und über die Öffentlichkeitsbeteiligung unterrichtet worden.

Stadt Ostseebad Kühlungsborn, den…………..

(Siegel) Der Bürgermeister

(5) Die Stadtvertreterversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am …………… geprüft. Das Ergebnis ist 
mitgeteilt worden.

Stadt Ostseebad Kühlungsborn, den …………..

(Siegel) Der Bürgermeister

(6) Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), wurde am …………… von der Stadtvertreterversammlung als Satzung beschlossen. Die 
Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 wurde gebilligt.

Stadt Ostseebad Kühlungsborn, den …………..

(Siegel) Der Bürgermeister

(7) Die Satzung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Stadt Ostseebad Kühlungsborn, den …………..

(Siegel) Der Bürgermeister

(8) Der Satzungsbeschluss und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Öffnungszeiten von 
jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am …………… 
im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Ostseebad Kühlungsborn sowie im Internet unter 
https://www.stadt-kuehlungsborn.de/buergerservice/bekanntmachungen.html bekannt gemacht 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214, 215 BauGB) 
und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen 
worden. Die Satzung ist am ……………… in Kraft getreten.

Stadt Ostseebad Kühlungsborn, den …………..

(Siegel) Der Bürgermeister

Unverbindliche Planerläuterung

Gegenstand der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 ist:

- die Einarbeitung der aktuellen Flurkarte,
- die Aufnahme von Festsetzungen zur ausnahmsweisen Zulässigkeit von Ferienwohnungen auf 

der Basis der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 176),

- die Anpassung von Grünflächen und deren teilweise Umwidmung in Wohngebietsflächen sowie 
damit verbundene Regelungen zur Grünordnung und zum naturschutzfachlichen Ausgleich,

- die Aufnahme von Verkehrsflächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten bzw. Geh- und 
Fahrrechten zur Erschließung von einzelnen Grundstücken,

- die Anpassung der Regelungen für Stellplätze, Garagen, Carports und Nebenanlagen,
- die Ergänzung und Anpassung der örtlichen Bauvorschriften,
- die Ergänzung und Anpassung der Hinweise, u.a. aufgrund neuer rechtlicher Grundlagen.

Alle sonstigen Festsetzungen sowie Örtlichen Bauvorschriften des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
Nr. 2 in der Fassung der 3. Änderung, die nicht Bestandteil der 4. Änderung sind, gelten für die Satzung 
über die 4. Änderung unverändert weiterhin fort.

Präambel

Aufgrund des § 10 i.V.m. § 13a Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), sowie § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO 
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 09. April 2024 (GVOBl. M-V S. 110), wird nach Beschlussfassung der 
Stadt Ostseebad Kühlungsborn vom …………… folgende Satzung über die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 „Mühlenblick I“, gelegen zwischen der Doberaner Straße im Nordosten, dem 
Wittenbecker Landweg im Südwesten, der vorhandenen Einfamilienhausbebauung im Wiesengrund im 
Nordwesten und im Cranzer Ring im Südosten, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B) mit den örtlichen Bauvorschriften, erlassen:

Auszug aus der digitalen topographischen Karte, © GeoBasis DE/M-V 2024

Teil B-Text: Zoom Faktor .81xp
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